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VORWORT

Beschäftigen Sie in Ihrer Apotheke 400,00-€-Kräfte? Vielleicht 

eine PTA, die sich während der Elternzeit etwas dazu verdient, 

oder einen Boten? Bekommt Ihre PTA im November Weihnachts-

geld, der Bote aber nicht?

Setzen Sie Ihre geringfügig Beschäftigten auch ein, um Ausfall-

zeiten anderer Mitarbeiter in der Urlaubssaison aufzufangen? 

Falls ja, wie rechnen Sie die Überstunden ab, ohne die 400,00-€-

Grenze zu überschreiten? Was tun Sie, wenn Ihnen der Bote eine 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hereinreicht? Lassen Sie ihn 

nacharbeiten?

Bei der Beschäftigung der 400,00-€-Kräfte gilt es Besonderheiten 

zu beachten, die Ihnen dieses CheckAp in einer verständlichen 

Art und Weise näher bringen wird. Sie werden aber auch mit 

praktischen Tipps versorgt, die Sie im Apothekenalltag problemlos 

umsetzen können.

Dieses CheckAp wendet aber sich ebenso an Arbeitnehmer, die 

als 400,00-€-Kräfte in einer Apotheke arbeiten und ihre Rechte 

kennen möchten. Im Bereich des Arbeitsrechts werden zu viele 

Ansprüche aus Unwissenheit verschenkt. Sie erfahren unter an-

derem, wann Sie den gleichen Kündigungsschutz wie Ihre voll-

zeitbeschäftigten Kollegen haben, wie hoch Ihr Stundenlohn sein 

sollte, wann Sie Anspruch auf Weihnachtsgeld haben und wie 

sich die Zahlung auf Ihre Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 

auswirkt.
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Mein besonderer Dank gilt meiner Kollegin Anja Krecklenberg, die 

Kapitel 2 bis 4 dieses Buches mit freundlicher und konstruktiver 

Kritik begleitet hat.

Düsseldorf, im Herbst 2011                Jasmin Theuringer
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1 EINFÜHRUNG 

Darum geht es in diesem Kapitel

400,00-€-Kraft – was ist das überhaupt? √
Aushilfe √
Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis √

1.1 400,00-€-Kraft – was ist das überhaupt?

Fast jede Apotheke beschäftigt sogenannte 400,00-€-Kräfte. 

Diese werden meist salopp als Aushilfen bezeichnet, nach den 

tatsächlich gearbeiteten Stunden bezahlt und von den meisten 

Arbeitnehmerrechten wie Urlaub, Kündigungsschutz und Weih-

nachtsgeld ausgenommen. Eine 400,00-€-Kraft ist aber weit 

mehr als eine rechtlose Aushilfe.

1.2 Aushilfe

Der Begriff „Aushilfe“ für eine 400,00-€-Kraft ist nicht korrekt 

und darüber hinaus auch irreführend. Eine Aushilfe ist ein Mit-

arbeiter, der zur Bewältigung eines vorübergehenden, erhöhten 

Arbeitsanfalls eingesetzt wird. Aushilfen in diesem Sinne werden 

überwiegend in der Gastronomie zur Bewältigung eines Saison-

betriebs, im Einzelhandel, z. B. im Rahmen der jährlichen Inven-

tur oder im Rahmen zeitlich begrenzter Projekte, nach deren Ab-
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14 Einführung  

schluss auf die zusätzliche Arbeitskraft verzichtet werden kann, 

eingesetzt.

Das Arbeitsverhältnis einer Aushilfe im klassischen Sinne wird da-

her auch meist nur für befristete Zeit abgeschlossen. Durch den 

zeitlich begrenzten Einsatz dieser Mitarbeiter stellt sich häufig die 

Frage nach einer Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder eines 

Anspruchs auf bezahlten Urlaub nicht. Das mag der Grund dafür 

sein, dass allgemein angenommen wird, einer Aushilfe stünden 

entsprechende Rechte nicht zu und sie dürfe allein nach dem 

tatsächlichen Arbeitseinsatz bezahlt werden. Wenn die Aushilfe 

erkrankt, wird von ihr häufig zur Vermeidung von Gehaltsnach-

teilen verlangt, die versäumte Zeit nachzuholen. Diese Annahme 

ist bereits bei einer zeitlich befristet beschäftigten Aushilfe nicht 

korrekt, bei einer 400,00-€-Kraft noch weniger.

In Apotheken werden typischerweise die Boten und Putzhilfen als 

400,00-€-Kräfte beschäftigt. Ebenso häufig ist als 400,00-€-Kraft 

die Mitarbeiterin anzutreffen, die sich während der Elternzeit etwas 

dazu verdient. Diese Mitarbeiter werden in der Regel nicht befri-

stet, sondern dauerhaft beschäftigt. Ihr Einsatz dient gerade nicht 

der Bewältigung eines nur vorübergehend bestehenden Arbeitsbe-

darfs. Nur der zeitliche Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit un-

terscheidet sie von den anderen Mitarbeitern. Sie sind daher keine 

Aushilfen im rechtlichen Sinne, sondern geringfügig Beschäftigte.

1.3 Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
 

Der Status als geringfügig Beschäftigter hat sozialversicherungs-

rechtliche und steuerliche Konsequenzen, auf die in den folgenden 
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 Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis   15

Kapiteln näher eingegangen wird. Davon zu unterscheiden ist die 

arbeitsrechtliche Beurteilung dieser Beschäftigungsverhältnisse. 

Von Besonderheiten in der Sozialversicherung und der Besteu-

erung abgesehen, unterscheidet sich die 400-€-Kraft von den 

Kollegen nur noch durch die geringere wöchentliche Arbeitszeit. 

Sie sind aus arbeitsrechtlicher Sicht also nichts anderes als Teil-

zeitbeschäftigte.

Das Arbeitsrecht der Teilzeitbeschäftigten richtet sich nach den 

gleichen Vorschriften wie das der Vollzeitbeschäftigten. Hinzu 

kommen die Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 

(TzBfG). Diese konkretisieren den Rechtsgedanken, der sich aus 

§ 4 Absatz TzBfG ergibt: Danach darf ein teilzeitbeschäftigter Ar-

beitnehmer wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt 

werden, als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer.

In täglichen Apothekenbetrieb jedoch bringen die verringerten 

und häufig schwankenden Einsatzzeiten der 400,00-€-Kräfte 

sowie das Bemühen darum, die Einkommensgrenze einzuhalten, 

eine Vielzahl von praktischen Problemen mit sich. Diese sollen 

ebenfalls in den folgenden Kapiteln näher betrachtet werden.

Merke

� Dauerhaft beschäftigte 400,00-€-Kräfte sind keine Aushilfen.

� Als Teilzeitbeschäftigte genießen sie volle Arbeitnehmerrechte.

� Besonderheiten gelten bei der Sozialversicherung und der Lohn-

steuer.
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2 SOZIALVERSICHERUNG

Darum geht es in diesem Kapitel

Überblick √
400,00-€-Grenze √
Krankenversicherung √
Rentenversicherung √
Berufsgenossenschaft √
Niedriglohnbereich von 400,01 bis 800,00 € √

2.1 Überblick

Der Begriff der geringfügigen Beschäftigung ist in § 8 Absatz 1 SGB 

IV definiert. Danach liegt eine geringfügige Beschäftigung im Sinne 

des Sozialversicherungsrechts vor, wenn das monatliche Arbeitsent-

gelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig 400,00 € nicht übersteigt 

oder wenn es sich um eine zeitlich befristete Tätigkeit von zwei 

Monaten oder höchstens 50 Arbeitstagen im Jahr handelt.

Grundsätzlich ist die wöchentliche Arbeitszeit nicht maßgeblich 

für die Frage, ob es sich um eine geringfügige Beschäftigung 

handelt. Die frühere Grenze von 15 Wochenstunden ist ersatzlos 

entfallen.

Für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse wird anstelle der 

üblichen Sätze in der Sozialversicherung eine Pauschalabgabe 

durch den Arbeitgeber gezahlt. Der Arbeitnehmer unterliegt in 
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